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Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

Ortsteilfeste haben in Erfurt eine lange Tradition. Sie bringen die Einwohner eines Ortsteils 

zusammen und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Traditionen, Musik sowie Kunst und Kultur 

machen diese Feste zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt. Vereine, Familien und Künstler 

gestalten gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm. Ortsteilfeste fördern Zusammenhalt 

und gegenseitigen Respekt. Gleichzeitig spielt die Sicherheit eine wichtige Rolle, damit alle 

Besucher friedlich feiern können. Immer öfter kommt es zu Unglücken, wenn Autos in 

Menschenmengen fahren. Ortsteilfeste finden oft auf Plätzen und/oder Straßen statt, die befahrbar 

sind (beispielweise Brunnenfest im Rieth, Boulevard Berliner Platz, Magdeburger Allee, etc.) 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

1. Wie können Ortsteilfeste an/auf befahrbaren Plätzen angemessen abgesichert werden? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung die Sicherheit auf Ortsteilfesten zu 

gewährleisten? Bitte begründen. 

3. Wer muss, zu welchem Anteil die Kosten für professionelle Absicherung (z. Bsp. 

„Mannheimer“) tragen? 
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Fraktion Die Linke, Frau Stange 
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